
§ 1.
Die Actien-Gesellschaft führt die Firma:

„Zuckerraffinerie Halle“.

§ 2.
Zweck, Dauer, Sitz.

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der Zuckerraffinerie 
und der mit ihr verbundenen Anlagen mit allen eingreifenden 
Geschäftszweigen, sowie der Handel mit den einschlägigen Pro- 
ducten und Waaren.

Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht 
beschränkt.

Der Sitz der Gesellschaft ist Halle a. S.

§ 3.
Grundcapital.

Das Grundcapital der Gesellschaft beträgt 5 000 000 Mark; 
dasselbe ist zerlegt in 4000 Actien ä 500 Mark, 1000 Actien 
Litt. B ä 1000 Mark, 1000 Actien Litt. C ä 1000 Mark und 
1000 Actien Litt. D ä 1000 Mark.

Die Erhöhung des Grundcapitals kann jederzeit auf Be­
schluss der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
und auch zu einem den Nennwerth übersteigenden Kurse er­
folgen.

Die Einziehung von Actien mittelst Ankauf aus dem nach 
der Bilanz verfügbaren Gewinn ist gestattet.

§ 4.
Erfolgen bei einer Ausgabe von Actien die ausgeschriebenen 

Einzahlungen nicht rechtzeitig, so steht es in dem Ermessen des 
Aufsichtsraths, den säumigen Actionären eine Vertragsstrafe von


